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 Rechtskräftige SNV gemäss GPL vom 23.8.2010 

(Orientierungsinhalt) 
SNV gemäss Änderung vom 20./27. Mai 2019 
(Orientierungsinhalt) 

2. Änderung SNV vom 1. Februar 2021 
(Genehmigungsinhalt) 

  

 
 Legende 

rot neu 
rot gestrichen entfällt 
 

§ 18bis  Umgebungsbereich Umgebungsbereich 

  1 Der allgemeine Umgebungsbereich dient als Umgebungs- und 
Zugangsfläche zu den angrenzenden Baubereichen. Zulässig 
sind Erschliessungsanlagen und Nebenbauten wie Zugangsbau-
ten zur Tiefgarage, Velounterstände etc. sowie der notwendige 
Güterumschlag gemäss § 20 Abs. 2. 

1 Der allgemeine Umgebungsbereich dient als Umgebungs- und 
Zugangsfläche zu den angrenzenden Baubereichen. Zulässig 
sind Erschliessungsanlagen und Nebenbauten wie Zugangsbau-
ten zur Tiefgarage, Velounterstände etc. sowie der notwendige 
Güterumschlag gemäss § 20 Abs. 2. 

  2 Der Umgebungsbereich Stadion dient als Umgebungs- und 
Zugangsfläche zum Stadion. Erlaubt sind Erschliessungsanla-
gen und Nebenbauten wie Zugangsbauten zur Tiefgarage, Velo-
unterstände etc. sowie temporäre Bauten und Anlagen im Zu-
sammenhang mit dem Stadionbetrieb. Der Umgebungsbereich 
Stadion darf für Anlieferungen, Güterumschlag und Notzufahr-
ten befahren werden.  

2 Der Umgebungsbereich Stadion dient als Umgebungs- und 
Zugangsfläche zum Stadion. Erlaubt sind Erschliessungsanla-
gen und Nebenbauten wie Zugangsbauten zur Tiefgarage, Velo-
unterstände etc. sowie temporäre Bauten und Anlagen im Zu-
sammenhang mit dem Stadionbetrieb. Der Umgebungsbereich 
Stadion darf für Anlieferungen, Güterumschlag und Notzufahr-
ten befahren werden.  

  3 Für die speziell bezeichneten Umgebungsbereiche Stadion 
(Stadion-Platz, Torfeld-Platz und Torfeld-Hof) gelten zusätzlich 
folgende Bestimmungen: 

a) Stadion-Platz: 
Dieser Bereich ist als urbaner freier Vorplatz für das Stadion zu 
gestalten. Er ist mit einer versiegelten Oberfläche zu versehen, 
die Entwässerung, insbesondere die Flächenneigungen sind mit 
grosser Sorgfalt zu gestalten. 

b) Torfeld-Platz: 
Dieser Bereich dient als allgemeiner öffentlicher Platz, als Auf-
takt der Unteren Torfeldstrasse und zugleich als Vorbereich für 
die Erdgeschossnutzungen im Turm B. Er ist mit einer sickerfä-
higen Oberfläche und einer Baumgruppe zu versehen und dient 
als temporärer Veloabstellplatz bei Stadionanlässen. Die Begrü-
nung und Bepflanzung sind im Baubewilligungsverfahren genau 
aufzuzeigen. 

c) Torfeld Hof: 
Dieser Bereich ist als urbaner Platz mit hoher Aufenthaltsquali-
tät sowohl für die Bewohnerschaft als auch für die 

3 Für die speziell bezeichneten Umgebungsbereiche Stadion 
(Stadion-Platz, Torfeld-Platz und Torfeld-Hof) gelten zusätzlich 
folgende Bestimmungen: 

a) Stadion-Platz: 
Dieser Bereich ist als urbaner freier Vorplatz für das Stadion zu 
gestalten. Er ist mit einer versiegelten Oberfläche zu versehen, 
die Entwässerung, insbesondere die Flächenneigungen sind mit 
grosser Sorgfalt zu gestalten. 

b) Torfeld-Platz: 
Dieser Bereich dient als allgemeiner öffentlicher Platz, als Auf-
takt der Unteren Torfeldstrasse und zugleich als Vorbereich für 
die Erdgeschossnutzungen im Turm B. Erlaubt sind im Baube-
reich für Brückenkopf Fussgänger- und Velopasserelle eine 
Rampe zur Erschliessung der Passerelle. Der Platz ist mit einer 
sickerfähigen Oberfläche und einer Baumgruppe zu versehen 
und dient auch als temporärer Veloabstellplatz bei Stadionan-
lässen. Die Begrünung und Bepflanzung sind im Baubewilli-
gungsverfahren genau aufzuzeigen. 
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Besucherinnen und Besucher zu gestalten. Die Aufenthaltsqua-
lität ist mit Grüninseln und mit strukturierten Oberflächen zu un-
terstützen. Die Nutzung als Aussenfläche durch die angrenzen-
den Erdgeschossnutzungen ist erwünscht, so lange sie nicht 
die Durchgängigkeit und den Öffentlichkeitscharakter beein-
trächtigen. Der offene Raum unter der Stadiontribüne (Stadtlog-
gia) ist gestalterisch miteinzubeziehen. Der Umgebungsbereich 
darf mit einer versiegelten Oberfläche versehen werden. Die 
Begrünung und Bepflanzung sind im Baubewilligungsverfahren 
genau aufzuzeigen. 

c) Torfeld Hof: 
Dieser Bereich ist als urbaner Platz mit hoher Aufenthaltsquali-
tät sowohl für die Bewohnerschaft als auch für die Besucherin-
nen und Besucher zu gestalten. Die Aufenthaltsqualität ist mit 
Grüninseln und mit strukturierten Oberflächen zu unterstützen. 
Die Nutzung als Aussenfläche durch die angrenzenden Erdge-
schossnutzungen ist erwünscht, so lange sie nicht die Durch-
gängigkeit und den Öffentlichkeitscharakter beeinträchtigen. 
Der offene Raum unter der Stadiontribüne (Stadtloggia) ist ge-
stalterisch miteinzubeziehen. Der Umgebungsbereich darf mit 
einer versiegelten Oberfläche versehen werden. Die Begrünung 
und Bepflanzung sind im Baubewilligungsverfahren genau auf-
zuzeigen. 

  4 Im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens ist der Nachweis 
zu erbringen, dass im Bereich der Freiräume gemäss §18 Abs. 
1bis und 1ter und der beiden Umgebungsbereiche keine Ge-
fährdung für Personen aufgrund von Schadstoffbelastungen im 
Boden ausgeht. 

4 Im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens ist der Nachweis 
zu erbringen, dass im Bereich der Freiräume gemäss §18 Abs. 
1bis und 1ter und der beiden Umgebungsbereiche keine Ge-
fährdung für Personen aufgrund von Schadstoffbelastungen im 
Boden ausgeht. 

 


